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I. EINLEITUNG 

Im Einklang mit Artikel 294 AEUV und mit der Gemeinsamen Erklärung zu den praktischen 

Modalitäten des Mitentscheidungsverfahrens1 haben der Rat, das Europäische Parlament und die 

Kommission informelle Gespräche geführt, um in erster Lesung zu einer Einigung über dieses 

Dossier zu gelangen und somit eine zweite Lesung und die Einleitung des Vermittlungsverfahrens 

zu vermeiden. 

                                                 
1 ABl. C 145 vom 30.6.2007, S. 5. 
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In diesem Zusammenhang hat die Berichterstatterin, Frau Kinga GAL (PPE, HU), im Namen des 

Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres eine Kompromissabänderung (Abände-

rung 3) zu dem Verordnungsvorschlag vorgelegt. Über diese Abänderung war bei den genannten 

informellen Gesprächen Einvernehmen erzielt worden. Weitere Änderungsanträge wurden nicht 

eingebracht. 

II. ABSTIMMUNG 

Das Parlament hat bei seiner Abstimmung im Plenum am 5. Juli 2018 die Kompromissabänderung 

(Abänderung 3) zum Verordnungsvorschlag angenommen. Der so geänderte Kommissions-

vorschlag stellt den Standpunkt des Parlaments in erster Lesung dar und ist in dessen legislativer 

Entschließung (siehe Anlage) enthalten2. 

Der Standpunkt des Parlaments entspricht der zuvor zwischen den Organen getroffenen 

Vereinbarung. Folglich dürfte der Rat in der Lage sein, den Standpunkt des Parlaments zu billigen. 

Der Gesetzgebungsakt würde anschließend in der Fassung des Standpunkts des Parlaments erlassen.  

 

                                                 
2 Im Standpunkt des Parlaments in der Fassung der legislativen Entschließung sind die 

Änderungen gegenüber dem Kommissionsvorschlag wie folgt markiert: Ergänzungen zum 
Kommissionsvorschlag sind durch Fettdruck und Kursivschrift kenntlich gemacht. Das 
Symbol "  
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ANLAGE  

(5.7.2018) 

Europäisches Reiseinformations- und -genehmigungssystem (ETIAS): Aufgaben 
von Europol ***I 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Juli 2018 über den Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2016/794 für die Zwecke der Einrichtung eines Europäischen 
Reiseinformations- und -genehmigungssystems (ETIAS) (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 
2016/0357B(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 

(COM(2016)0731), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 88 Absatz 2 Buchstabe a des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 

Kommission unterbreitet wurde (C8-0466/2016), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

–  unter Hinweis auf den Beschluss der Konferenz der Präsidenten vom 14. September 2017 zur 

Genehmigung der Aufspaltung des Vorschlags der Kommission und der Ausarbeitung von 

zwei separaten Legislativberichten durch den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 

Inneres auf dieser Grundlage, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 

Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 

Vertreter des Rates mit Schreiben vom 25. April 2018 gemachte Zusage, den Standpunkt des 

Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 

(A8-0323/2017), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 

entscheidend verändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu verändern; 
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3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 

sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2016)0357B 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 5. Juli 2018 im 

Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments und des 

Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/794 für die Zwecke der Einrichtung eines 

Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungssystems (ETIAS)  

 – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 88 Absatz 2 Buchstabe a, 

 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
3  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 5. Juli 2018. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments und des Rates4+ überträgt der 

Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

Strafverfolgung (Europol) neue Aufgaben, wie die Verwaltung der ETIAS-

Überwachungsliste, die Aufnahme von Daten über terroristische oder sonstige schwere 

Straftaten in diese Überwachungsliste und die Abgabe von Stellungnahmen aufgrund 

von Konsultationsersuchen der nationalen ETIAS-Stellen. Im Hinblick auf die 

Durchführung dieser Aufgaben muss die Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen 

Parlaments und des Rates5 daher entsprechend geändert werden. 

(2) Nach den Artikeln 1 und 2 und Artikel 4a Absatz 1 des dem Vertrag über die Euro-

päische Union (EUV) und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) beigefügten Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs 

und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und 

unbeschadet des Artikels 4 dieses Protokolls beteiligt sich das Vereinigte Königreich 

nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder durch diese Verordnung 

gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. 

(3) Nach den Artikeln 1 und 2 und Artikel 4a Absatz 1 des dem EUV und dem AEUV 

beigefügten Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands 

hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und unbeschadet des 

Artikels 4 dieses Protokolls beteiligt sich Irland nicht an der Annahme dieser Verord-

nung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung 

verpflichtet. 

                                                 
4  Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einrichtung 

eines Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungssystems 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1077/2011, (EU) Nr. 515/2014, (EU) 2016/399, 
(EU) 2016/1624 und (EU) 2017/2226 (ABl. L ... vom ..., S. ...). 

+  ABl. : Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 21/18 (2016/0357 A) enthaltenen 
Verordnung in  

5  Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 
über die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur Ersetzung und Aufhebung der Beschlüsse 2009/371/JI, 
2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI des Rates (ABl. L 135 vom 
24.5.2016, S. 53). 
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(4) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls Nr. 22 

über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieser 

Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung 

verpflichtet – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Änderung der Verordnung (EU) 2016/794 

Die Verordnung (EU) 2016/794 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert  

a)  die folgenden Buchstaben werden angefügt: 

"n)  -Überwachungsliste nach den Artikeln 34 und 35 der 

Verordnung (EU) 2018/...des Europäischen Parlaments und des Rates*  

o) Aufnahme der von Europol gewonnenen Daten über terroristische oder 

sonstige schwere Straftaten in die ETIAS-Überwachungsliste, unbeschadet 

der Bedingungen, die die internationale Zusammenarbeit von Europol 

regeln; 

p) Abgabe einer Stellungnahme im Anschluss an ein Konsultationsersuchen 

gemäß Artikel 29 der Verordnung (EU) 2018/...  

_____________________ 

*  Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments und des Rates über 

die Einrichtung eines Europäischen Reiseinformations- 

und -genehmigungssystems (ETIAS) und zur Änderung der Verordnungen 

(EU) Nr. 1077/2011, (EU) Nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 und 

(EU) 2017/2226 (ABl. L ... vom ..., S. ...).“; 

b)  folgender Unterabsatz wird angefügt: 

“Zum Zwecke der Ausführung der in Unterabsatz 1 Buchstabe n dieses Absatzes 

genannten Aufgaben verabschiedet der Verwaltungsrat nach Anhörung des 

Europäischen Datenschutzbeauftragten die in Artikel 35 der Verordnung (EU) 

2018/...++ genannten Verfahren.". 

                                                 
  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 21/18 (2016/0357 A (COD)) 

enthaltenen Ver
vervollständigen. 

  ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 21/18 (2016/0357 A (COD)) 
eingeben. 
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2. Artikel 21 wird wie folgt geändert: 

a)  

"Artikel 21 

Zugang von Eurojust, des OLAF und – ausschließlich zu ETIAS-spezifischen 

Zwecken – der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache zu von 

Europol gespeicherten Informationen" 

b) Folgender Absatz 1a wird eingefügt: 

"(1a) Europol ergreift alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 

Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache im Rahmen ihrer 

Befugnisse und für die Zwecke der Verordnung (EU) 2018/...+ indirekten 

Zugriff auf die zu den Zwecken von Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe j dieser 

fer/Kein- -Verfahren hat; 

etwaige Einschränkungen gemäß Artikel 19 Absatz 2 des Mitgliedstaats, der 

Unionseinrichtung, des Drittstaats oder der internationalen Organisation, der 

bzw. die die Informationen übermittelt, bleiben davon unberührt.  

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 21/18 (2016/0357 A (COD)) 

eingeben. 
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Im Fa

Information an Europol übermittelt hat, weitergegeben werden darf, und zwar 

nur so weit, als die Daten, die de

Agentur für die Grenz- und Küstenwache erforderlich sind. 

Die Absätze 2 bis 7 dieses Artikels gelten entsprechend." 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten und Anwendbarkeit 

Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung gilt ab dem von der Kommission gemäß Artikel 88 der Verordnung (EU) 

2018/...+. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 21/18 (2016/0357 A (COD)) 

eingeben. 
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Diese Verordnung ist 

den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu ... am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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